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§12

Der Leiter der Verwaltung Strafvollzug ist berech
tigt, Entscheidungen der Leiter der Strafvollzugsein
richtungen aufzuheben. Er ist dazu verpflichtet, sofern 
sie gegen dieses Gesetz oder gegen die zu seiner Durch
führung erlassenen Bestimmungen verstoßen.

§ 13

(1> Die Strafvollzugsangehörigen sind für ihre Tätig
keit besonders auszuwählen. Sie müssen für den Voll
zugsdienst geeignet sein, über ein gutes politisches und 
Allgemeinwissen verfügen sowie pädagogische und psy
chologische Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.

(2) Die in den Strafvollzugseinrichtungen für Jugend
liche tätigen Erzieher, Lehrer und Lehrmeister müssen 
über eine pädagogische und psychologische Ausbildung 
verfügen und für die Erziehung schwererziehbarer 
Jugendlicher geeignet sein.

(3) Die Strafvollzugsangehörigen haben im Rahmen 
der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse die 
Pflicht und das Recht, den Strafgefangenen Weisungen 
zu erteilen und deren Erfüllung durchzusetzen.

Kapitel III

Differenzierung im Strafvollzug

§14

Voraussetzungen für den Vollzug der Strafen 
mit Freiheitsentzug

(1) Voraussetzung für den Vollzug einer Strafe mit 
Freiheitsentzug ist eine rechtskräftige Entscheidung 
eines Gerichts der Deutschen Demokratischen Repu
blik, in der diese Strafe ausgesprochen wurde.

(2) Den Vollzugsorganen ist von den Gerichten eine 
Ausfertigung des Urteils zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Einweisung der Verurteilten in eine Straf
vollzugseinrichtung erfolgt durch die Vollzugsorgane.

(4) Die Einweisung kann zur Bestimmung eines indi
viduellen Erziehungsprogramms mit einem Aufnahme
verfahren verbunden werden.

Vollzugsarien

Vollzug der Freiheitsstrafe 

§15

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist in einer stren
gen, einer allgemeinen oder in einer erleichterten Voll
zugsart durchzuführen. 2 *

(2) Die Vollzugsarten unterscheiden sich nach der Art 
der Unterbringung der Strafgefangenen, ihrer Beauf
sichtigung und Bewegungsfreiheit im Strafvollzug.
Damit sind unterschiedliche Ordnungs- und Disziplinar- 
bestimmungen, unterschiedliche Vergütungen der

Arbeitsleistungen, Unterschiede im Umfang der persön
lichen Verbindungen sowie eine differenzierte Mitwir
kung der Strafgefangenen am Erziehungsprozeß ver
bunden.

§ 16

(1) In die allgemeine Vollzugsart sind Verurteilte 
aufzunehmen, die

1. wegen eines Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft wurden, sofern sie 
nicht gemäß § 17 Abs. 1 Ziff. 2 in die strenge Voll
zugsart aufzunehmen sind;

2. wegen eines vorsätzlichen Vergehens mit einer 
Freiheitsstrafe bestraft wurden, sofern sie nicht ge
mäß § 17 Abs. 1 Ziff. 3 in die strenge Vollzugsart 
oder gemäß § 18 Abs. 1 Ziff. 2 in die erleichterte 
Vollzugsart aufzunehmen sind.

(2) Innerhalb der allgemeinen Vollzugsart ist durch 
ein differenziertes und progressiv gestaffeltes System 
von Vergünstigungen das eigene Bemühen der Straf
gefangenen zur Bewährung und Wiedergutmachung zu 
unterstützen.

§17

(1) In die strenge Vollzugsart sind Verurteilte aufzu
nehmen, die

1. wegen eines Verbrechens mit mehr als zwei Jahren 
Freiheitsstrafe bestraft wurden;

2. wegen eines Verbrechens mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft wurden und wegen einer vor
sätzlichen Straftat mit Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr oder mit Arbeitserziehung vorbestraft 
sind;

3. wegen eines vorsätzlichen Vergehens mit Freiheits
strafe bestraft wurden und mindestens zweimal mit 
Freiheitsstrafe oder Arbeitserziehung vorbestraft 
sind.

(2) Die Strafgefangenen, die wegen eines Verbrechens 
gegen die Persönlichkeit, Jugend und Familie, das 
sozialistische, persönliche oder private Eigentum, die 
allgemeine Sicherheit und die staatliche Ordnung be
reits zweimal bestraft und bei einem erneuten derarti
gen Verbrechen oder vorsätzlichen Vergehen gemäß 
§ 44 des Strafgesetzbuches bestraft sowie solche, die 
nach den speziellen Rückfallbestimmungen verurteilt 
wurden, sind getrennt von den übrigen unterzubringen.

§18 ,

(1) In die erleichterte Vollzugsart sind Verurteilte 
aufzunehmen, die

1. wegen eines fahrlässig begangenen Vergehens mit 
einer Freiheitsstrafe bestraft wurden;

2. mit einer Freiheitsstrafe von drei bis sechs Mona
ten bestraft wurden und nicht wegen einer vor
sätzlich begangenen Straftat vorbestraft sind.

(2) In der erleichterten Vollzugsart sind die Straf
gefangenen durch ein hohes Maß ihrer aktiven Mit
wirkung an der Gestaltung des Erziehungs- und


